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Anwendungsbereich 
Anschlagen von Lasten 

Diese Betriebsanweisung gilt für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder. 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

– Gefährdungen bestehen durch herabfallende Lasten, Einklemmen der Hände, Quetschen zwischen 
Lasten und festen Einbauten, sowie Handverletzungen an beschädigten Anschlagmitteln. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 

 

– Nur Anschlagmittel mit Sicherheitshaken verwenden.  
– Nur genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel verwenden. 
– Anschlagmittel nicht über die zulässige Belastung hinaus beanspruchen. 
– Seile, Ketten und Hebebänder nach Größe der Last und des Neigungswinkels auswählen. 
– Bei mehrsträngigen Gehängen nur zwei Stränge als tragend annehmen. 
– Lange stabförmige Lasten nicht in Einzelschlingen anschlagen, Traversen benutzen. 
– Lasten im Schnürgang anschlagen. 
– Lasten nicht durch Einhaken unter die Umschnürung transportieren. 
– Kleine und lose Teile nur in Behältern transportieren. 
– Pendeln der Last durch mittige Stellung des Kranhakens über der Last vermeiden. 
– Lasten nicht höher heben, als zur Beförderung notwendig. 
– Anschlagmittel erst lösen, wenn die Last sicher abgestellt ist. 
– Keine Personen mit der Last befördern. 
– Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger über Handzeichen oder Sprechfunk. 
– Bei Anschlagen der Last ist 

– auf den eventuell außermittigen Schwerpunkt zu achten, 
– der vorgegebene  Anschlagpunkt zu verwenden, 
– formschlüssiges Anschlagen kraftschlüssigem vorzuziehen, 
– beim Anziehen der Last nie zwischen Last und Wand stehen, 
– ein Kantenschutz zu verwenden, wenn Seile oder Ketten über scharfe Kanten gelegt werden, 
– der Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten, 
– das leere Hakengeschirr hochzuhängen. 

  Verhalten bei Störungen Feuer:112 
 – Der nächste Vorgesetzte ist sofort über Mängel am Anschlagmittel (beschädigte Außenhülle eines 

Hebebandes, Bruch einer Litze, Aufdoldung, Quetschung, Knicke und Drahtbrüche bei Drahtseilen) zu 
informieren. 

– Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht mehr benutzt werden und sind der Benutzung zu entziehen. 
  Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe Notruf:112 

 

– Bei Unfällen ist der Arbeitsvorgang sofort zu unterbrechen. 
– Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und Unfall 

melden. 
– Ersthelfer: siehe Aushang 
– NOTRUF: siehe Aushang 
– Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. 
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Instandhaltung, Prüfungen 
 – Die Anschlagmittel sind vor jeder Benutzung einer Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel zu 

unterziehen und jährlich von einem Sachkundigen zu überprüfen. 
– Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. 

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! 
 


